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BZR Hergiswil b.W. Teilrevision Gewässerraumfestlegung ausserhalb Bauzone  
Stand Gemeindeversammlung 

 

Änderungen des Bau- und Zonenreglements 

Das Bau- und Zonenreglement (Stand Gesamtrevision: öffentliche Auflage) wird wie folgt ergänzt (rote, 
kursive Schrift): 

 

Art. 14 

Grünzone Gewässerraum 
GG 

1 Die Grünzone Gewässerraum bezweckt die Freihaltung des 
Gewässerraums entlang der Gewässer innerhalb der Bauzonen. 

   
 2 Die Grünzone Gewässerraum ist anderen Zonen überlagert. Die 

überlagerte Fläche zählt zu der anrechenbaren Grundstücksfläche. 
   
 3 Die Nutzung richtet sich nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung 

(GSchV). 
 
 

 Art. 19 

Freihaltezone 
Gewässerraum FG 

1 Die Freihaltezone Gewässerraum bezweckt die Freihaltung des 
Gewässerraums entlang der Gewässer ausserhalb der Bauzonen. 

   
 2 Die Nutzung richtet sich nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung 

(GSchV) und § 11e der Kantonalen Gewässerschutzverordnung (KGSchV).  
   
 3 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Flächen innerhalb der 

Freihaltezone Gewässerraum gelten die Nutzungseinschränkungen von 
Art. 41c Abs. 3 und Abs. 4 GSchV nicht. 

   
 

Ergänzung in Art. 19 gemäss aktuellster Version des Muster-BZRs.  


